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Amtlicher Teil
Bekanntmachung.

x>rduung für die Erhebung einer Kurtaxe.
Auf Grund des Beschluffes der Stadtver¬

ordnetenversammlung vom 7. Avril 1911 wird
folgende Ordnung erlassen.

8 L
Kurtaxpflicht

Jeder Fremde, der länger als fünf Tage
—einschließlich des Tages der Ankunft — in
Wiesbaden verbleibt, wird als Kurgast be¬
trachtet und ist verpflichtet, für die gesamte
Dauer seines hiesigen Aufenthalts Kurtaxe
zu zahlen, deren Betrag sich nach den nach¬
folgenden Bestimmungen regelt.

Ausgenommen sind Fremde, Sie als soge¬
nannter Hausbesuch bei hier wohnenden Fa¬
milien unentgeltlich Aufnahme finden, und
solche, die Nachweisen, daß ihr hiesiger Aufent¬
halt ausschließlich anderen Zwecken,
als denjenigen der Kur , der Erholung oder
-er Unterhaltung dient.

8 3.
Snrtaxkarte ».

Als Quittung über die erfolgte Zahlung
der Kurtaxe werden Kurtaxkarten ausge¬
stellt. Es werde« Karten mit voller Berech¬
tigung (Bollkarten) und Karten mit teil¬
weise« Berechtigungen (Teilkarten ) ausge-
aeben.

Die Bollkarte berechtigt zum Besuche des
Kurhauses und des Kochbrunnens nach Maß¬
gabe der unten folgenden Bestimmungen.

Wer aus die Bollkarte verzichtet, erhält auf
Antrag anstatt der Bollkarte eine Teilkarte
und zwar nach seiner Wahl entweder eine
Surhauskarte oder eine Kochbrunnenkarte
ausgestellt- 8 3.

Die Kochbrunnenkarte berechtigt zum Be¬
suche des Kochbrunnens und der Trinkkur
und der daselbst stattfindenden Konzerte.

Die Kurhauskarte berechtigt zum Besuche
der sämtlichen dem Berkehr übergebenen
Räume des Kurhauses und aller regelmäßigen
Konzerte im Kurhaus und im Kurgarten.
Zum Besuche der Künstlerkonzerte und beson¬
derer Beranstaltungen berechtigt die Karte

ttW $te Bollkarte berechtigt in diesem Um-
fauge (Abs. 1 u. 2) zum Besuche des Koch¬
brunnens und des Kurhauses.

$4.
Beikarte «.

Wer -eML' Hauptkarte löst, kann für die t»
seiner Begleitung befindlichen Personen , so¬
weit es sich um Familienmitglieder . Haus¬
lehrer . Erzieher. Erzieherinnen . Sekretäre
oder Sekretärinnen handelt , statt der Hanvt-
karten die im Tarif vorgesehenen Bei¬
karten lösen- (Für die Benutzung des Koch-
brunnens allein werden solche Beikarten je¬
doch nicht ausgestellt.)

Als Familienmitglieder werden nur Ehe¬
gatten. minderjährige Söhne , zum Haushalt
zählende unverheiratete Töchter. Pflege- und
Enkelkinder angesehen.

Beikarten werden nur für die Dauer der
zugehörigen Hauptkarte ausgestellt.

8 5.
Tarif.

Die Kurtaxe beträgt bei Berechtigung zur
Benutzung

bei einer Ansent-
haltsdaucr, in

welche die ersten
wnfAnfenth alts¬
tage mücingerech-

net werde» von

des Koch-
brunncnS und

Kurhauses
einschließlch
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Mk. Mk. Mk. Mk. M.
10 Tagen 10 6 7 4 4
3 Wochen 20 12 14 8 8
6 Wochen 35 22 24 14 14
3 Monate 50> 30 35 20 20
6 Monate 60 40 45 25 25

12 Monate 70 50 55 30 30

Jedem Fremden, der nicht rechtzeitig vor
Ablauf der Zeit, für welche die Kurtaxe be¬
zahlt war , eine neue Kurtaxkarte , gemäß den
Bestimmungen in 8 8 d. O. löst, wird eine
Kurtaxkarte der zuletzt bezogenen Art (Boll-
oder Teilkarte ) von dem Erheber zugestellt
und der Betrag dafür eingezogen.

8 7.
Für auswärts wohnende approbierte

Aerzte und für deren Ehefrauen , minderjäh¬
rige Söhne und unverheiratete Töchter wer¬
den gegen Ausweis auf Ansuchen taxfreie
Karten ausgestellt, die zum Besuche des Kur¬
hauses und des Kochbrunnens in dem glei¬
chen Umfange wie die Vollkarten berechtigen.

8 8.
Befreit von der Kurtaxe find, sofern ne

keinen Anspruch auf den Besuch des Kur¬
hauses. der Konzerte und des Kochbrunnens
machen:

1. Zur Kur hierhergcsandte Militärper¬
sonen ohne Offiziersrang.

2. Kinder unter 10 Jahren und Dienst¬
boten. die zum Hausstände der Kurgäste
gehören. -

3. Personen , die ihre Hilfsbedürftigkeit
durch amtliche Zeugnisse Nachweisen
und den betreffenden Antrag an die
städtische Kurverwaltung stellen.

8 9.
Die Kurtaxkarten müssen beim Besuch des

Kurhauses und des Kochbrunnens dem Auf
ichtspersonal vorgezeigt werden-

Sie lauten auf den Namen des Kurgastes
und sind nur persönlich gültig.

Mißbräuchliche Benutzung verstößt gegen
strafgesetzliche Bestimmungen und hat Ein
ziehung der Karte zur Folge.

8 10.
Beschwerden über die Erhebung der Kur¬

taxe sind schriftlich an die Kurverwaltung
zu richten. Sie haben keine die Zahlung der
Kurtaxe aufschiebendeWirkung.

8 11-
Wohnungsgeber, die der i h n e n obliegen

den An- und Abmeldepslicht dev bei ihnen ern
gekehrten Personen nicht genügen oder be¬
züglich des Aufenthalts dieser Personen in
der Stadt Wiesbaden wissentlich unrichtige
Angaben machen, haften der Stadtverwaltung
für den ihr dadurch verursachten Ausfall an
Kurtaxgeldern . abgesehen von eventueller
strafrechtlicherVerantwortung.

8 12.
Tageskarte ».

Es werden zum Besuche des KurhausLs
und der regelmäßigen Konzerte für einen
Tag berechtigende Karten ausgegeben und
zwar Tageskarten zu 1.50 A, gültig für den
ganzen Tag, Eintrittskarten zu 1 Jl. zum ein¬
maligen Eintritt berechtigend.

Zum Besuch des Kochbrunnens und der
Trinkkur werden Tageskarten , gültig für den
ganzen Tag zu 50 S, zum einmaligen Ern¬
tritt berechtigend zu 40 ^ ausgegeben.

8 18.
Die für die Kurtaxkarten und Tages¬

karten eingehenden Gelder werden von den
übrigen städtischen Einnahmen getrennt ver¬
waltet und nur zu solchen Zwecken und ?ln
lagen verwendet, welche dem Kurv eikehr « r
Stadt Wiesbaden zu dienen und denselben zu
fördern geeignet erscheinen.

8 14.
Diese Bestimmungen treten mit dem 15
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Bei Berlängerung üeS Aufenthalts über
die Zeit hinaus , für welche Kurtaxe bezahlt
»st.? ann der Fremde der weiteren Zahlungs-
Pflicht nach seiner Wahl in folgender Weise
genügen: , ,

1. Zu allen gelösten Karten können be¬
liebig oft Kurtaxkarten (Haupt - und
Beikarten) für die Dauer von 10 Tagen
und zwar nach Wahl sowohl Vollkarten
wie Teilkarten gelöst werden.

2. Der Umtausch von gelösten Kurtax
karten (Haupt- oder Beikarten ) gegen
länger gültige — und zwar nach Wahl
Bollkarten oder Teilkarten — ist nur
dann zulässig, wenn der Wert der neuen

-Karte den Wert der bisher gelüsten
Karten übersteigt: der Gesamtwert der
bisher gelösten Karten wird dann au
die neue Karte angerechnet. Für nicht
voll ausgenutzte Karten findet eine
Rückvergütung nicht statt.

§ 6.
Jedem Fremden , der innerhalb der ersten

fünf Tage seines Aufenthaltes keine Kurtax-
kartc gelöst hat. wird eine Karte nach seiner
Wahl durch den Erheber zugestellt und der
Betrag dafür sofort eingezogen.

Es liegt daher im Interesse der Fremden,
sofort eine Karte zu lösen, damit sie gleich mit
Beginn ihres hiesigen Aufenthalts in den Ge-
»uß der mit dem Besitz der Kurtaxkarten
Verbundenen Berechtigungen gelangen.

I. TI.
Kschbruimu. .̂ urfkrud Koch-
Hauptkarte DeÄarte ttrnnten

10 A 6 Jl 4 A
20 A 12 A 8 A
35 A 22 A 14 A
50 A 30 A 20 A
60 A 40 A 25 A
70 A 50 A 30 A

gen : 1. Die Karten unter I.

Bekanntmachung.
Im Interesse der Trinkkur und zur Ent¬

lastung des Kochbrunnens werden mit Ge¬
nehmigung des Königlichen Bezirks -Aus-
chusies vom 24. Mai 1911 vom 15. Juni ds-

Js . ab die Kochbrunnen-Anlagen geschloffen
und nur gegen Vorzeigung von Kurtax¬
karten oder besonderer Eintrittskarten zu¬
gänglich gemacht.

Es gelangen folgende Karten zur Veraus¬
gabung:

GültigkeitKLaucr

10 Tage
3 Wochen
6 Wochen
3 Monate
6 Monate

12 Monate

berechtigen zum Besuche des Kurhauses und
des Kochbrunnens, sowie der daselbst stattfin¬
denden Konzerte und zum Gebrauche der
Trinkkur.

2. Die Karten unter II . berechtigen zum
Besuche des Kochbrunnens, sowie der daselbst
stattfindenden Konzerte und zum Gebrauche
der Trinkkur.

3. Nur auf das Kurhaus ausgestellte Kar¬
ten haben keine Gültigkeit für den Koch¬
brunnen.

Außerdem werden zum Besuche des Koch¬
brunnens und zum Gebrauche der Trinkkur.
Tageskarten verausgabt:

gültig für den ganzen Tag zu 50 A
gültig zum einmaligen Eintritt zu 40 4

Der Eingang und die Kasse befinden sich
an der von der Taunusstratze zum Koch¬
brunnen führenden Rampe.

Wiesbaden, den 3. Juni 1911. 28268
Der Magistrat.

Die Preise der Lebensmittel und der
landwirtschaftlichen Erzengnisse z«

Wiesbaden
waren nach den Ermittelungen dcS MziseamteS vom
2. Juni bis einschließlich8. Juni 1911

Fourage . R. Pr.
M. Pf.

Hafer . . . 100 kg 1900
Stroh . . . -00 kg 440
Heu . . . . 100 kg 520

Bekanntmachung.
Aus sanitären Rücksichten ist den Trink-

gästen die Beschaffung eigener' Gläser zu
empfehlen. Solche sind zu verschiedenen
Preisen in der Kochbrunnen-Trinkhalle ktzstf-
ltch zu haben.

Auf Wunsch übernimmt die Kurverwal¬
tung die Aufbewahrung, sowie die Reini¬
gung der Trinkgläser gegen folgende GebLhr:

für 10 Tage . 50 -Z
für 3 Wochen . , - . . . 1.— X
für 6 Wochen . . - 1-50 A
für 3 Monate und darüber 2.— A

Wiesbaden, den 3- Juni 1911. 28267
Städtische Kurverwaltung.

Genehmigt durch Beschluß des Bezrrks-
Ausschuffes vom 24. Mai 1911 (B, A, 63o/ll ).

Uebergaugsbestimmungeu.
1. Die seither gelösten, auf das Kurhaus

lautenden Pasianten -Saison - und Jah¬
reskarten behalten über den 15. Inn
hinaus bis zum Ablauf volle Gültigkeit
und erfüllen die Kurtaxpflicht für diese

2. Diejenigen Fremden , die ffch am
15: Juni im Besitze erner Kurhauskarte
und einer Kochbrunnenkarte befinden
erfüllen die Kurtaxpflicht für das Kur-
Haus einerseits wie für den Kochbruu-
nen andererseits bis zum Ablauf der
Gültigkeit dieser Karten.

Ist beispielsweise zemand im Besitze
einer 10 Tageskarte für das Kurhaus
und einer 6 Wochenkarte für den Koch¬
brunnen , so kann durch letztere allein
nach Ablauf der 10 Tageskarte die Kur¬
taxpflicht ersüllt werden. Bei weiterem
Besuche des Kurhauses muß selbstver¬
ständlich eine neue Kurhauskarte gelöst
werden. __

Wiesbaden, den 3. Juni 1911. 282bo
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Vom 15. Juni 1911 ab werden für die Ver¬

mittelung der Lösung von Kurtaxkarten an
Wohnungsgeber, Portiers und sonstige Hotel¬
bedienstete etc. entsprechende Vergütungen
auf die bei den Kurtaxzahlstellen in bar zur
Einzahlung gelangenden Beträge gewährt.

Zur Erleichterung der Vermittelung ge¬
langen vom genannten Tage ab Bestellzettel,
auf der Rückseite mit dem Kurtaxtarif ausge-
stattei, an den Kurtaxstellen in beliebiger
Anzahl kostenlos zur Verausgabung . Es ist
zu empfehlen, jedem Fremden bei seinem Ein¬
treffen — hier — einen solchen Bestellzettel
zu übermitteln , ihn so auf die Kurtaxe hinzu¬
weisen. und dann unter Benutzung des Be¬
stellzettels auf möglichst bequeme und wenig
störende Art die Vermittelung zu bewirken.
Die Gäste bleiben dadurch vor zwecklosen
Ausgaben durch Lösung von Tages - etc. -Kar¬
ten und vor den sehr oft als lästig empfun¬
denen Kurtaxanforderungen durch den Kur-
tax-Erhever bewahrt.

Wiesbaden, den 8. Juni 1911.
28266 Die Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Am Fronlricknamstag sind das Scklobvlatzbad

und das Roonstrabrnbad geschloffen, dagegen das
Rbeinstratzenbad und Römertorbad offen.

Wiesbaden, den 7. Juni 1911.
28297 Städtisches Makchknenbanamt.

Grasversteigerung.
Montag, den 12. d. Mts., morgens 8 Uhr.

versteigern wir am Wasserbehälter bei Dotzheim
(Schönbergstraße) den diesjährigen Klee- und
Grasertrag des dortigen städtischen Geländes
(8 Morgen).

Wiesbaden» den 8. Juni 1911.
28299 Städtisches Waste«»« !.

Bekanntmachung.
Mit Genehmigung des Magistrats vom

3. Juni 1911 Nr . 1188 gelangen unter Auf¬
hebung der früheren Bestimmungen vom
15. Juni ds. Js . ab für hiesige Einwohner
folgende Brunnenkarten zur Verausgabung:

a) Jahreskarten für eine Person zum
Preise von 6 A; Beikarten für Fami
lienangehörige zu je 1-50 A ‘,

b) 3-MonatSkarten für 1 Person zu 3 A.
Diese Karten berechtigen zum Besuche des

Kochbrunnens, der Konzerte daselbst und zur
Trinkkur.

Wiesbaden, den 6. Juni 1911. 28269
Städtische Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Som¬

mermonate (April bis einschließlich September)
um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden, den 18. März 1911.
26850 Stadt. Akzise-Amt.

Bolksbadeanstalten.
Die städtischen Volksbadeanstalten sind

geöffnet:
In den Monaten Mai bis einschließlich

September von vormittags 7 Uhr bis abends
8Va Uhr; in den Monaten Oktober bis ein¬
schließlich April von vormittags 8 Uhr bis
abends 8 Uhr.

Die Männerabteilungen sind von 1%
Uhr bis P/a  Uhr nachmittags geschloffen.

An Samstagen und an Tagen vor Feier¬
tagen sind diese Abteilungen ohne Unter¬
brechung bis 9 Uhr abends geöffnet.

Die Franenabteilungcn sind stets von
1 dis 4 Uhr nachmittags geschloffen.
48297 Städtisches Maschinenbau amt.

Lik
Eßbutter
Kochbutter
Trinkcier
Frische Eier
Kalk-Eier
Handkäse
Fabrikkäse
Eßkartoffeln
Eßkartoffeln
Neue Kartoffeln
Zwiebeln .
Zwiebeln .
Knoblauch.
Erdkohlrabi
Rote Rüben
Weiße Rüben
Gelbe Rüben
Kl. gelbe Rüben
Rettich
Treibrettich
Radieschen
Spargel
Suppenipargel
Kohlrabi
Meerreitich
Petersilie .
Lauch.
Sellerie
Treibgurke«
Tomaten
Grüne Buschbohnen
Zuckerschoten
Weißkraut.
Rotkraut
Wirsing
Blumenkohl(hiesiger)

(ausländ.)
Rosenkohl .
Grün-Kohl.
Römisch-Kohl
Kopf-Salat.
E dioien .
Spinat
Sauerampfer
Lattich-Salat
Feld-Salat.
Kresse
Artischoken.
Rhabarber.
Eßäpfel
Kochäpfcl.
Eßbirnen .
Kochbirncn.
Kirschen
Aprikosen .
Apfelsinen.
ZitronenAnanas
Kokosnüsse.
Bananen
Feigen
Datteln
Kastanien .
Walnüsse .
Haselnüsse.
Stachelbeeren
Gartenerdbeeren

100 kg
100 kg
100 kg

ualiest.
1 kg
1 kg
1 ©L
1 St.
1 St.

100 St.
100 St.
100 kg

1 kg
I kg

50 .
1 „
1 ..

i  .
1
1 Gbd.
1 St.
1 Gbd.
1 Gbd.
1 kg
1 kg
1 St.
1 St.
1 Kk
1
1
i
i
i
i
i
1
l
i
1
1
1
1
1
1
l
1

Aal, lebend
Hecht, lebend
Karpfen, lebend
Schleien, lebend
Barsche, lebend
Bachforellen, lebend
Backfische, lebend
Hummer, lebend
Krebse, lebend
Schellfische .
Bratschellfische
Kabeljau
KabeIjau(Stockfisch gemäss.)
Salm.
Secbecht
Zander
Lachssorelle»
Seewcißlinge(Merlans)
Blauselchcn.
Heilbutt
Steinbutt .
Schollen
Seezunge .
Rotzunge(Limandes
Grüner Hering .
Hering, gesalzen

folgender
P.:

.Pf.
1960
560
700

t gkg

St.
St.
St.
St.
St.
kg
kg
&
St.
kg
kg

1 kg
1 kg
1 kg
1 St.
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
l kg
1 kg
1 kg
i et
i et
1 kg
1 St.
1 „
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 -

ische
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
* kg
1 kg
1 kg
1 kg
1kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 St.

280
250

-07
-06

5—
3—
950

-16
— 20
650

-18
—50

— 6
— 8
— 5
— 4

110
-50
— 7
—25

— 50
_ 3
-20
-30
170
120

80
— 20

-20
-40

-16
- 4

— 20
60

-70
-30
-20
-70
—50

-40
140

- 7
— 4

Geflügel  und Wild.
Gans.
Gans.
Truthahn
Truthuhn
Ente .
Hahn .
Huhn .
Masthuhn
Perlhuhn
Kapaunen
Tauben
Haselhühner
Birkhühner.
Schneehühner
Fasanen
Wildenten
Schnepfe»

285
260

-08
—07

7-
4-

1050
—18
—24
7-

— 20
—60

-25 - 30

—25
—80

3—
240
2 -
3-
160
8 -

-40
6 50
9-

-80
-40
-70
—56
3-

-80
2 —
4 —

- 60
120
160
4 —

-80
350
1-

—60

— 8
— 10
- 8
— 5

120
-70
— 10
-30
—60
— 4
—25
-35

180
130
1 —

—25

—25
-50

— 20
-10

-24
65

-90
—50
—30
—80
—5o

-80
2 -

-10
— 5

— 8 —10

- 30
1 20
360
3-
2 40
360
2 —
9 —

-60
7 —

10 -
120

—70
1-

-70
6 —
120
240
560
1—
140
2 -
5 —
160
450
160

-80
-10

0,5 kg —— ——
1 St. 8 — 850
1 St. 10- 12—
1 St. —— ——
I St. 4— 450
1 St. 170 190
1 St. 250 280
1 St. 6— 7 —
1 St. 350 4—
1 St. 250 3—
1 St. —75 —SO
1 St. 160 170
1 St. 2- 3—
1 St. 140 160
1 St. 3- 4—
i et 280 a—
1 St. —
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